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[bookmark: _Toc177462912][bookmark: _Toc225492260]Allgemeines
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für jegliches Geschlecht.
[bookmark: _Toc177462913][bookmark: _Toc225492261]Auftraggeberin
Die Stadtgemeinde Bremen – Feuerwehr Bremen – als Auftraggeberin (AG), beabsichtigt im Rahmen eines Offenen Verfahrens nach §119 Abs. 3 GWB i.V.m. §15 VgV die Erstellung und Lieferung von einem Gerätewagen Logistik nach DIN 14555-22 ohne Beladung.
Die Feuerwehr Bremen als Auftraggeber (AG) nimmt in der Stadtgemeinde Bremen die Aufgaben der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr wahr. Die Aufgabenfelder umfassen dabei vielfältigste Tätigkeiten bei Einsätzen der Brandbekämpfung und Technischen Hilfeleistung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wirken ebenfalls eigenständig oder im Verbund mit anderen Hilfsorganisationen im stadtbremischen Rettungsdienst mit.
Die Feuerwehr Bremen besteht aus der Berufsfeuerwehr und insgesamt 19 Freiwilligen Feuerwehren. Neben den ca. 600 Beschäftigen der Berufsfeuerwehr versehen ca. 650 aktive Kameraden und Kameradinnen ihren Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren.
[bookmark: _Toc225492262]Ausschreibungsziel
Ziel dieser Ausschreibung ist die Erstellung und Lieferung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2) gemäß DIN EN 1846-1 bis -3 sowie DIN 14555-22 in den derzeit gültigen Fassungen.
Die technischen Anforderungen sind der technischen Leistungsbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

[bookmark: _Toc225492263]Allgemeine Hinweise zur Ausschreibung
Diese Ausschreibung erfolgt als Offenes Verfahren gemäß §15 VgV über die Vergabeplattform Bremen unter der Vergabenummer FWB-2026-0004.
Die gesamte Kommunikation im Rahmen dieser Ausschreibung (z. B. Fragen zu den Vergabeunterlagen) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform in Form von Bieterfragen. Andere Kommunikationswege (z. B. E-Mail, Telefon) sind ausgeschlossen und werden nicht berücksichtigt.
Ein Angebot kann ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden. Angebote, die auf anderem Weg übermittelt werden, führen zum Ausschluss vom Vergabeverfahren.
Das Angebot muss folgende vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Dokumente enthalten (Uploads über die Plattform):
· Anlage 1 Technische Leistungsbeschreibung (ausgefüllt und unterschrieben)
· 124LD - Eigenerklärungen zur Eignung Liefer-/Dienstleistungen.pdf
· 231 EU-HB - Vereinbarung zur Zahlung von Mindest- und Tariflöhnen.pdf
· 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen.pdf (sofern Nachunternehmerleistungen geplant sind)
· 235 Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen
· 633 – Angebotsschreiben ohne Lose
· Eigenerklärung Sanktionen Russland BMWK
[bookmark: _Toc177462917][bookmark: _Toc225492264]Fragen zum Vergabeverfahren und zu den Vergabeunterlagen
Bewerber/Bieter können Auskünfte zum Vergabeverfahren einholen. Entsprechende Fragen und Anforderungen weiterer Informationen (Bieterfragen) sind ausschließlich in Textform über das Vergabeportal https://vergabe.bremen.de zu richten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt eingereichte Fragen und Antworten werden in anonymisierter Form allen Bewerbern/Bietern über die Internetseite, über die auch die Ausschreibungsunterlagen zum Download zur Verfügung gestellt werden, bereitgestellt. Die Bewerber/Bieter sind verpflichtet, diese Antworten bei der Erstellung, Kalkulation und Einreichung ihres Angebotes zu berücksichtigen.
[bookmark: _Toc193866891][bookmark: _Toc225492265]Rechnungsstellung
Die Zahlung des Rechnungsbetrags durch den Auftraggeber erfolgt nach ordnungsgemäßer Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung sowie nach fristgerechtem Eingang der Rechnung. Die Bestimmungen gemäß § 17 VOL/B finden entsprechende Anwendung.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Rechnung gemäß der Richtlinie 2014/55/EU im Standardformat XRechnung zu übermitteln. Rechnungen in Papierform oder als PDF-Anhang per E-Mail werden nicht akzeptiert. Sämtliche Rechnungen sowie zugehörige Anhänge sind über das Rechnungsportal hochzuladen.
Rechnungsportal:
https://onlinedienste.bremen.de/Onlinedienste/Service/Entry/XRECHNUNG
Weitere Details zur Rechnungsstellung im XRechnung-Format sind dem Formblatt 244HB zu entnehmen. Dort finden sich auch die sogenannte „Leitweg-ID“, an die die E-Rechnungen adressiert werden müssen. In Abhängigkeit des Fahrzeugtyps (Feuerwehr oder Rettungsdienst) sind gesonderte Leitweg-ID zu verwenden.
[bookmark: _Toc225492266]Preisgleitklausel und Abschlagszahlungen
Zu dem im Angebot angegebenen Angebotspreis für das Fahrgestell und dem ebenfalls im Angebot anzugebenden Angebotspreis für den Auf-/Aus-/Umbau werden von dem Auftraggeber der jeweilige Preisindex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte GP 579 29 10 41 (Lastkraftwagen mit Selbstzündung) und GP 582 29 2 (Karosserien, Aufbauten und Anhänger) des Statistischen Bundesamtes zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe ermittelt und festgehalten.
Anhand der Preisindizes festzustellende Kostenänderungen führen zu einer Anpassung des zu zahlenden Preises zu dem unten beschriebenen Zeitpunkt, sofern die Preisänderung mehr als fünf Prozent (5 von 100) des Angebotspreises beträgt.
Nach der Lieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller wird anhand GP 579 29 10 41 (Lastkraftwagen mit Selbstzündung) der für das Fahrgestell zu zahlende Preis ermittelt und als Abschlagszahlung beglichen. Das heißt, weicht der Preisindex zum Zeitpunkt der Auslieferung um mehr als fünf Prozent von dem zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung festgehaltenen Indexwert ab, wird der Angebotspreis um die Differenz in Prozent erhöht oder abgesenkt. Die Abschlagszahlung wird Zug um Zug gegen Übergabe einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Bürgschaft eines deutschen Kreditinstituts oder eines vergleichbaren Kreditinstituts aus einem Mitgliedsstaat der EU gewährt; Bürgschaften können auch durch andere Bürgen als deutsche Kreditinstitute oder vergleichbare Kreditinstitute aus einem Mitgliedsstaat der EU gestellt werden, sofern der Auftraggeber den Bürgen zuvor als tauglich anerkannt hat.
[bookmark: _Toc225492267]Abnahmen
Nach Fertigstellung aller Arbeiten erfolgt vor der Auslieferung am Ort des Auftragnehmers eine Gebrauchsabnahme durch Abnahmebeauftragte der Feuerwehr Bremen. Alle Kosten zur Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel gehen uneingeschränkt zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Termin zur Gebrauchsabnahme ist rechtzeitig (mind. 2 Wochen vorher) zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber abzustimmen. Über die Abnahme wird vom Auftragnehmer ein Protokoll gefertigt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Das Protokoll ist dem Auftraggeber unverzüglich auszuhändigen.

Über den Ort der Abnahme (Standort AG oder Standort AN) einigen sich die beiden Vertragsparteien sowie zusätzlich die Anlieferung der Fahrzeuge zum AG bzw. deren Abholung beim AN.

[bookmark: _Toc182990513][bookmark: _Toc193866893][bookmark: _Toc225492268]Vertragsgrundlagen
Für die Vergabe von Leistungen sowie die Ausführung von Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) an die Stadtgemeinde Bremen als Auftraggeber gilt die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeordnung - VgV), die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil B (VOL/B) und das Bremische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb bei öffentlicher Auftragsvergabe (Tariftreue- und Vergabegesetz – BremTtVG).
Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- oder Zahlungsbedingungen des AN haben auch dann keine Gültigkeit, wenn der AN sie gewöhnlich in seinem laufenden Geschäftsbetrieb verwendet und auf sie formularmäßig hinweist.
[bookmark: _Toc182990514][bookmark: _Toc193866894][bookmark: _Toc225492269]Gewährleistung
Gemäß den Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil B (VOL/B) wird eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten vereinbart.
Weist die erbrachte Lieferleistung Mängel auf, so kann der Auftraggeber kurzfristige Vertragserfüllung durch Nachbesserung verlangen.
Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung der hierzu notwendigen Lohn-, Material-, Fracht- und Überführungskosten zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Teile, die er durch andere ersetzt, zu seinen Lasten zurückzunehmen. Werden durch die Nachbesserung zusätzliche, vom Hersteller der betroffenen Baugruppe oder des betroffenen Bauteils vorgeschriebene Servicearbeiten erforderlich, so müssen auch die hierfür anfallenden Kosten vom Auftragnehmer getragen werden.
Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Zeit, während der das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann. Die vollständige Bezahlung der Fahrzeuge erfolgt erst nach Abstellung aller Mängel.
[bookmark: _Toc177462924][bookmark: _Toc225492270]Vertragslaufzeit / Kündigung
Die vereinbarte Liefer- und Ausführungsfrist ist verbindlich. Schwierigkeiten, die der fristgerechten Fertigstellung der Leistung oder Einhaltung der Lieferfrist entgegenstehen, hat der AN unter Angabe der Gründe und der zur Behebung der Schwierigkeiten getroffenen Maßnahmen ohne Ausnahme unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Der AG kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn wichtige Gründe vorliegen insbesondere, wenn der AN
· den Mitarbeiter/inne/n seines Betriebes die ihnen tariflich oder gesetzlich zustehenden Leistungen ganz oder teilweise vorenthält, oder wenn er in sonstiger Weise gegen tarifliche Bestimmungen oder Vorschriften verstößt,
· die übernommene Leistung nicht zu dem von dem AG benannten Zeitpunkt beginnt, oder nicht in der dem Vertrag entsprechenden Zeit, Art und Weise ausführt, und trotz schriftlicher Mahnung nicht Abhilfe schafft,
· schuldhaft gegen resultierende Verpflichtungen aus dieser Leistungsbeschreibung verstößt, 

oder wenn sonstige schwerwiegende Gründe vorliegen.

Die Kündigung bedarf der Schriftform.
[bookmark: _Toc182990516][bookmark: _Toc193866895][bookmark: _Toc225492271]Recht / Art und Umfang der Leistung
Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch den Vertrag bestimmt. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander

a) die Leistungsbeschreibung
b) besondere Vertragsbedingungen
c) etwaige Ergänzende Vertragsbedingungen
d) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen
e) etwaige allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Regeln, Vorschriften und Normen sind ebenso in der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils gültigen Fassung einzuhalten.
[bookmark: _Toc182990519][bookmark: _Toc193866896][bookmark: _Toc225492272]Datenschutzrechtliche Bestimmungen
Der AN ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) einzuhalten.
[bookmark: _Toc182990522][bookmark: _Toc193866897][bookmark: _Toc225492273] Haftung
Der AN haftet in vollem Umfang nach den einschlägigen vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen. Bei der Einschaltung von Nachunternehmen, Erfüllungsgehilfen und sonstigen Beauftragten haftet der AN für sämtliche Pflichtverletzungen so, als wenn er selbst tätig geworden wäre.

Außerdem hat der AN dem AG von sämtlichen Schadensersatzansprüchen Dritter freizuhalten, die im Zusammenhang mit einer Verletzung der vom AN nach dieser Leistungsbeschreibung übernommenen Pflichten gegen dem AG oder die Bedarfsstellen geltend gemacht werden sollten.
[bookmark: _Toc225492274] Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke.
[bookmark: _Toc225492275]Kriterien der Vergabe und Ausfüllhinweise

Die Zuschlagserteilung erfolgt ausschließlich nach dem niedrigsten Preis (§ 127 Abs. 1 GWB i. V. m. § 43 UVgO).
Kriterium Preis – 100 %
· Bewertet wird der vom Bieter im Angebotsformular (Formblatt 633) angegebene Gesamtpreis netto für die Lieferung des Fahrzeuges einschließlich aller in der Leistungsbeschreibung geforderten Ausstattungen und Nebenleistungen.
· Maßstab ist der niedrigste Angebotspreis.

Ausfüllhinweise:
· Der Preis ist zwingend im vorgesehenen Angebotsformular (Formblatt 633) einzutragen.
· Preisangaben müssen in Euro, netto (zzgl. Umsatzsteuer) erfolgen.
· Der Gesamtpreis muss sämtliche Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung, Bewerbungsbedingungen und Vertragsgrundlagen enthalten. Unvollständige Preisangaben führen zum Ausschluss vom Verfahren.
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